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unbefugten Benutzer aus §§ 330 ff. sowie — da das als 
„nicht ausreichend erschien“ — auch aus § 33 ZGB und 
§ 357 Abs. 3 ZGB herleitet. Dabei ist nicht eindeutig, ob 
Espig mit der Heranziehung der letztgenannten Vorschrif
ten einverstanden ist; er betrachtet sie anscheinend als 
Notlösung.

Zunächst ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet dem 
Fahrzeughalter — sei es als Eigentümer oder als Besitzer — 

' ein Herausgabeanspruch nach § 33 ZGB nicht zustehen 
soll, wenn die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen vor
liegen, zumal dieser Anspruch durch den von Espig vorge
schlagenen Schadenersatzanspruch aus § 345 Abs. 3 ZGB, 
der lediglich ein Geldanspruch ist, nicht ersetzt wird. Im 
übrigen schützen die §§ 33, 330 ff. und 357 Abs. 3 ZGB den 
Halter (bzw. den nicht mit ihm identischen Eigentümer) in 
ausreichendem Maße gegen Besitzentzug und Schadensfol
gen aus unbefugter Benutzung. Espig weist selbst darauf 
hin, daß der Herausgabeanspruch keine schuldhafte Pflicht
verletzung voraussetzt. Marko führt aus, daß eine Befrei
ungsmöglichkeit (§ 333 ZGB) praktisch entfällt; er geht 
dabei allerdings von einer vorsätzlichen Pflichtverletzung 
aus.

Anders lägen die Dinge, wenn der Benutzer sich unver
schuldet zur Benutzung des Kfz für befugt hält (z. B. weil 
ein — tatsächlich dazu nicht berechtigter — Angehöriger 
des Halters ihm das Fahrzeug überließ). Aber gerade dann 
wäre nicht einzusehen, weshalb der Benutzer nach den 
Grundsätzen der erweiterten Verantwortlichkeit für Schä
den am benutzten Fahrzeug einstehen sollte. Für Schäden 
am Fahrzeug, die dem Eigentümer im Zusammenhang mit 
der unbefugten Benutzung, insbesondere durch den Besitz
entzug, nicht aber durch den Betrieb des Fahrzeugs zuge
fügt werden (z. B. Aufbrechen des Fahrzeugs, um es zu 
benutzen, Beschädigung des danach verlassenen Fahrzeugs 
durch Dritte), kommen ebenfalls nur die allgemeinen Vor
schriften über die Verantwortlichkeit in Betracht.

Wenn infolge der unbefugten Benutzung das abgestellte 
Fahrzeug durch anderweitige Einwirkung abhanden kommt 
oder beschädigt wird, sind dies Schäden, für die der für 
die rechtswidrige Wegnahme Verantwortliche ebenfalls 
nach §§ 330, 336 ZGB einzustehen hat1 2 3 4 5 6, allerdings mit der 
Einschränkung, die in Ziff. 5.3. der genannten OG-Richt- 
linie vorgenommen wird: „soweit der Verlust oder die 
Beschädigung nicht ausnahmsweise auch ohne die unbe
fugte Benutzung eingetreten wäre“.

Wurde das Fahrzeug in unverschuldeter Unkenntnis 
über eine fehlende Befugnis benutzt, haftet der Benutzer 
dem Halter bzw. dem Eigentümer dagegen nur für von ihm 
schuldhaft am Kfz verursachte Schäden, also nicht für 
Zufallsschäden, die eine Folge der unbefugten Benutzung 
sind. Erfährt er allerdings vor der Rückgabe des Fahr
zeugs, daß er nicht befugt war, so haftet er von diesem 
Zeitpunkt an auch für den zufälligen Verlust oder die zu
fällige Verschlechterung gemäß § 357 Abs. 3 ZGB. Hierbei 
ist zwar die Kenntnis von der mangelnden Berechtigung 
maßgebend; allerdings kommt es auch darauf an, ob es sich 
bei der Herausgabepflicht um eine Bringeschuld handelt. 
Der Leistungsort ergibt sich nicht bereits aus §§ 356, 
357 ZGB, sondern gemäß § 72 ZGB i. V. m. § 48 Abs. 2 ZGB 
insbesondere aus dem Leistungszweck, der wiederum vom 
Entstehungsgrund der Herausgabepflicht modifiziert wird.

Wurde das unberechtigt Erlangte durch den Heraus
gabepflichtigen dem Anspruchsberechtigten rechtswidrig 
entzogen, ist es ihm wiederzubringen (Beseitigung eines 
durch Pflichtverletzung entstandenen Zustandes als Lei
stungszweck). Anders ist die Lage dann, wenn das unbe
rechtigt Erlangte dem Herausgabepflichtigen ohne seine 
Veranlassung (z. B. aus Versehen) zugesandt wurde. In 
diesem Fall kommt eine Haftung für Zufallsschäden seit 
Kenntnis der mangelnden Berechtigung nur in Betracht, 
wenn der Herausgabepflichtige die Herausgabe verweigert. 
Holt der Berechtigte trotz Leistungsbereitschaft des Her
ausgabepflichtigen und Aufforderung an den Berechtigten

die Sache nicht am Leistungsort ab, geht die Gefahr wegen 
Gläubigerverzugs auf den Berechtigten über (§ 88 Abs. 2 
ZGB).

Ergebnis und Folgerungen bei unbefugter Benutzung 
durch, mehrere Bürger

Eine Verantwortlichkeit nach § 345 Abs. 3 ZGB wird nur 
für Schäden begründet, die aus dem Betrieb des Fahrzeugs 
durch den unbefugten Benutzer erwachsen. Entsprechend 
dem Zweck dieser Vorschrift kommt es hierbei nicht dar
auf an, ob der unbefugte Benutzer vom Mangel seiner 
Befugnis weiß. Ansprüche können sowohl Dritten als auch 
dem Halter (oder Eigentümer) des benutzten Fahrzeugs 
zustehen, wenn sie durch den Betrieb des Fahrzeugs und 
damit durch das betriebene Fahrzeug Schäden erleiden.

Bei unbefugter Benutzung durch mehrere sind grund
sätzlich alle Mitbenutzer für den hierbei verursachten — 
wenn auch nur unmittelbar durch einen Mitbenutzer und 
durch sein Verhalten schuldhaft herbeigeführten — Gesamt
schaden nach §§ 330, 342 ZGB als Gesamtschuldner verant
wortlich.7 8 Die Haftung entfällt jedoch für den oder die . 
Mitbenutzer, die unverschuldet an der objektiv unbefugten 
Benutzung beteiligt waren.

Der Fahrer — aber neben dem Halter auch nur er — haf
tet darüber hinaus unter den Voraussetzungen des § 345 
Abs. 3 ZGB selbst dann, wenn er seine mangelnde Befugnis 
nicht kennen konnte. Es besteht m. E. sowohl nach dem 
Wortlaut wie nach Zweck und Stellung der Vorschrift 
kein Grund, weitere Mitbenutzer, die das Fahrzeug nicht 
„betreiben“, also bei dessen Betrieb nicht als Fahrer mit- 
wirken, ohne Rücksicht auf ihr Verschulden bei der Mit
benützung haften zu lassen. So z. B., wenn der vermeint
liche Erbe kurz nach dem Erbfall das Fahrzeug des Erblas
sers fährt, hierbei seine Angehörigen mitnimmt und unver
schuldet einen Unfall verursacht, bevor sich ein Testament 
findet, das einen anderen als Erben bestimmt. Die Benut
zung ist objektiv unbefugt, aber nur der Fahrer haftet nach 
§ 345 Abs. 3 ZGB.6

Abschließend sei noch auf eine Ungenauigkeit im 
Beitrag von Espig hingewiesen. Er nimmt an, daß § 343 
Abs. 1 ZGB die Prüfung eines Verschuldens bei der Scha
denszufügung ausschließt.9 Das ist nicht richtig. Regelmäßig 
obliegt bei derartigen Verfahren den Gerichten sogar die 
Pflicht, auch die subjektive Seite der Pflichtverletzung zu 
prüfen. Die genannte Vorschrift schließt vielmehr die Mög
lichkeit aus, sich im Ergebnis dieser Prüfung wegen man
gelnden Verschuldens zu entlasten. Kurz gesagt: fehlendes 
Verschulden befreit nicht von der Ersatzpflicht.
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